
31 

3,125% BKS Bank Nachrangige Obligation 2019-2031/5 

der BKS Bank AG 

ISIN: AT0000A2B493 

begeben unter dem 160 Mio (mit Aufstockungsmöglichkeit auf EUR 200 Mio) Programm zur Bege-
bung von Nichtdividendenwerten vom 29.05.2019 der BKS Bank AG 

BEDINGUNGEN 

§ 1 Emissionsvolumen, Form des Angebotes, Zeichnungsfrist, Stückelung 

1) Die 3,125% BKS Bank Nachrangige Obligation 2019-2031/5 („die Nichtdividendenwerte“) der BKS Bank 
AG (die „Emittentin") wird im Wege einer Daueremission ab 04.11.2019 bis spätestens einen Tag vor dem 
Fälligkeitstermin zur Zeichnung aufgelegt. Die Emittentin ist berechtigt, die Angebots-/Zeichnungsfrist 
ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. 

2) Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu Nominale EUR 10.000.000,-- (Euro zehn Millionen) mit 
Aufstockungsmöglichkeit auf Nominale EUR 20.000.000,-- (Euro zwanzig Millionen). Die Höhe des Nomi-
nalbetrages in welchem die Nichtdividendenwerte zur Begebung gelangen, wird nach Ende der Ausgabe 
festgesetzt. 

3) Die Nichtdividendenwerte lauten auf Inhaber und werden im Nominale von je EUR 1.000,--begeben. 

§ 2 Sammelverwahrung 

Die Nichtdividendenwerte werden zur Gänze durch eine veränderbare Sammelurkunde gemäß § 24 lit. b) 
DepotG vertreten, die die firmenmäßige Zeichnung der Emittentin trägt. Ein Anspruch auf Ausfolgung von 
Einzelurkunden besteht nicht. Die Sammelurkunde wird bei der OeKB CSD GmbH hinterlegt. Den Inha-
bern stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu. Die Übertragung der Miteigentumsanteile 
erfolgt gemäß den Regelungen und Bestimmungen der OeKB CSD GmbH. 

§ 3 Status und Rang 

Nachrangige Nichtdividendenwerte werden im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin erst 
nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt. 

Nachrangige Nichtdividendenwerte der Emittentin begründen unmittelbare, unbedingte, nachrangige und 
unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen und 
zukünftigen nicht besicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. 

Nachrangige Nichtdividendenwerte gelten als Instrumente des Ergänzungskapitals gemäß Artikel 63 der 
CRR. 

§ 4 Erstausgabepreis / Ausgabepreise, Erstvalutatag 

1) Der Erstausgabepreis beträgt 100,00% vom Nominale. Weitere Ausgabepreise können von der Emit-
tentin in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktlage festgelegt werden. 

2) Die Nichtdividendenwerte sind am 28.11.2019 zahlbar („Erstvalutatag“). 

§ 5 Verzinsung 

Die Nichtdividendenwerte werden mit 3,125% p.a. vom Nominale verzinst, zahlbar im Nachhinein jährlich 
am 28.05. eines jeden Jahres („Zinstermine“), erstmals am 28.05.2021 (erste lange Zinsperiode), es sei 
denn, der betreffende Tag ist kein Bankarbeitstag wie nachstehend definiert. In diesem Fall wird der Zins-
termin je nach Anwendung der in den Endgültigen Bedingungen spezifizierten Bankarbeitstag-Konvention 
für Zinstermine verschoben. Der letzte Zinstermin ist der 28.05.2031. Die Verzinsung der Nichtdividenden-
werte beginnt am 28.11.2019 und endet an dem ihrer Fälligkeit vorangehenden Tag. Die Berechnung der 
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Zinsen erfolgt auf Basis actual/actual - ICMA. 

Bankarbeitstag im Sinne dieses Absatzes ist jeder Tag, an dem alle maßgeblichen Bereiche des Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systems 2 („TARGET2“) betriebsbe-
reit sind. 

§ 6 Laufzeit und Tilgung, Rückzahlungsbetrag 

Die Laufzeit der Nichtdividendenwerte beginnt am 28.11.2019 und endet mit Ablauf des 27.05.2031. So-
fern nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, werden die Nichtdividendenwerte zum Nomi-
nale am 28.05.2031 („Tilgungstermin“) zurückgezahlt.

Fällt ein Fälligkeitstermin für eine Tilgungs-/Rückzahlung auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, ver-
schiebt sich die Fälligkeit für die Tilgungs-/Rückzahlung auf den nächsten folgenden Bankarbeitstag. Der 
Inhaber der Nichtdividendenwerte hat keinen Anspruch auf Zinsen oder sonstige Beträge im Hinblick auf 
diese verschobene Zahlung Bankarbeitstag im Sinne dieses Absatzes ist: jeder Tag, an dem alle maß-
geblichen Bereiche des TARGET2-Systems betriebsbereit sind. 

§ 7 Börseeinführung 

Die Zulassung der Nichtdividendenwerte zum Amtlichen Handel der Wiener Börse wird beantragt. 

§ 8 Kündigung 

Eine ordentliche Kündigung seitens der Emittentin oder der Inhaber dieser Nichtdividendenwerte ist unwi-
derruflich ausgeschlossen. 

Außerordentliche Kündigung: Die Emittentin ist berechtigt, die Nichtdividendenwerte mit Genehmigung der 
FMA unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen insgesamt (aber nicht teilweise) zum 
Nominale zuzüglich bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufener Stückzinsen jederzeit („Rückzahlungster-
min“) zu kündigen, wenn 

- (A) sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Nichtdividendenwerte ändert, was wahrscheinlich 
zu ihrem Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer 
Qualität führen würde und (i) die FMA hält es für ausreichend sicher, dass eine solche Änderung 
stattfindet, und (ii) die Emittentin der FMA hinreichend nachweist, dass zum Zeitpunkt der Emis-
sion der Nichtdividendenwerte die aufsichtsrechtliche Neueinstufung nicht vorherzusehen war; 
oder (B) sich die geltende steuerliche Behandlung der Nichtdividendenwerte ändert und die Emit-
tentin der FMA hinreichend nachweist, dass diese wesentlich ist und zum Zeitpunkt der Emission 
der Nichtdividendenwerte nicht vorherzusehen war; 

- und die Emittentin (i) die Nichtdividendenwerte zuvor oder gleichzeitig mit der Rückzahlung durch 
Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf 
die Ertragsmöglichkeiten der Emittentin nachhaltig sind und (ii) der FMA hinreichend nachgewie-
sen hat, dass ihre Eigenmittel nach der Rückzahlung die Anforderungen nach Artikel 92 Abs 1 
der CRR (wie im Prospekt definiert) und die kombinierte Kapitalpufferanforderung im Sinne des 
Artikels 128 Nr 6 der CRD IV um eine Spanne übertreffen, die die FMA auf der Grundlage des 
Artikels 104 Abs 3 der CRD IV gegebenenfalls für erforderlich hält.  

Die Rückzahlung erfolgt einmalig. 

Eine Kündigung durch die Emittentin wird unverzüglich gemäß § 13 bekanntgemacht. 

Bankarbeitstag im Sinne dieses Absatzes ist jeder Tag, an dem alle maßgeblichen Bereiche des Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systems 2 („TARGET2“) betriebsbe-
reit sind. 

Eine ordentliche Kündigung seitens der Inhaber dieser Nichtdividendenwerte ist unwiderruflich ausge-
schlossen. 
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§ 9 Verjährung 

Ansprüche auf Zahlungen von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, aus fälligen Nichtdividenden-
werte nach dreißig Jahren. 

§ 10 Zahlstelle, Zahlungen 

Die Emittentin ist Berechnungsstelle. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Berech-
nungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere oder eine zusätzliche Berech-
nungsstelle zu ernennen. Kann oder will die Emittentin ihr Amt als Berechnungsstelle nicht mehr ausüben, 
ist sie berechtigt, eine andere Bank als Berechnungsstelle zu bestellen. Die Emittentin wird alle Verände-
rungen im Hinblick auf die Berechnungsstelle unverzüglich gemäß § 13 bekannt machen. 

Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass für die gesamte Dauer, für die variable Zinsen zu berechnen 
sind, eine Berechnungsstelle bestimmt ist.  

Die Berechnungsstelle, wenn die Emittentin nicht Berechnungsstelle ist, als solche ist ausschließlich Be-
auftragte der Emittentin. Zwischen der Berechnungsstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte wird 
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis begründet.  

Zahlstelle ist die Emittentin. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Zahlstelle jeder-
zeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere oder eine zusätzliche Zahlstelle zu ernennen. Die 
Emittentin wird alle Veränderungen im Hinblick auf die Zahlstelle unverzüglich gemäß § 13 bekannt ma-
chen. 

Kann oder will die Emittentin ihr Amt als Zahlstelle, wenn sie als solche bestellt ist, nicht mehr ausüben, 
ist sie berechtigt, eine andere Bank innerhalb der EU als Zahlstelle zu bestellen.  

Die Gutschrift der Zinsen- und Tilgungszahlungen erfolgt über die jeweilige für den Inhaber der Nichtdivi-
dendenwerte Depot führende Stelle. 

Die Zahlstelle wird Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Nichtdividendenwerte unverzüglich durch 
Überweisung an den Verwahrer gemäß § 2 zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken 
zur Weiterleitung an die Inhaber der Nichtdividendenwerte vornehmen. Die Emittentin wird durch Zahlung 
an den Verwahrer oder dessen Order von ihrer Zahlungspflicht gegenüber den Inhabern der Nichtdividen-
denwerte befreit. 

Die Zahlstelle als solche, wenn die Emittentin nicht als Zahlstelle bestellt ist, ist ausschließlich Beauftragte 
der Emittentin. Zwischen der Zahlstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte besteht kein Auftrags-
oder Treuhandverhältnis. 

§ 11 Sicherstellung/Kapitalform 

Nachrangige Nichtdividendenwerte werden im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin erst 
nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt. Im Falle einer Insolvenz der 
Emittentin besteht daher für Anleihegläubiger das Risiko, dass sie das gesamte in die Nichtdividenden-
werte investierte Kapital verlieren. 

§ 12 Begebung weiterer Nichtdividendenwerte, Erwerb 

1) Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Inhaber der Nichtdividendenwerte 
weitere Nichtdividendenwerte mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Nicht-
dividendenwerten eine Einheit bilden. 

2) Die Emittentin ist berechtigt, die Nichtdividendenwerte zurückzukaufen oder vorzeitig zu tilgen, wenn (i) 
dazu die Genehmigung der FMA vorliegt und (A) der Zeitpunkt der Emission mindestens fünf Jahre zu-
rückliegt oder (B) dies sonst gesetzlich zulässig ist, (ii) die Voraussetzungen gemäß § 8 der Emissionsbe-
dingungen erfüllt sind, die die Emittentin zu einer Kündigung berechtigen würden, oder (iii) dazu eine Ge-
nehmigung der FMA zum Rückkauf für Market Making Zwecke vorliegt. 

§ 13 Bekanntmachungen 

Alle die Nichtdividendenwerte betreffenden Bekanntmachungen erfolgen auf der Website der Emittentin 
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(www.bks.at) oder werden dem jeweiligen Anleger direkt oder über die depotführende Stelle zugeleitet. 
Von dieser Bestimmung bleiben gesetzliche Verpflichtungen zur Veröffentlichung bestimmter Informatio-
nen auf anderen Wegen, zB im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, unberührt. Die Emittentin wird sicherstellen, 
dass alle Bekanntmachungen ordnungsgemäß, im rechtlich erforderlichen Umfang und gegebenenfalls in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der zuständigen Stellen der jeweiligen Börsen, an denen die 
Nichtdividendenwerte notiert sind, erfolgen. 

§ 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

1) Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus oder im Zusammenhang mit diesen Nichtdividendenwerten gilt 
österreichisches Recht. Erfüllungsort ist Klagenfurt, Österreich. 

2) Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nichtdividendenwerten gilt ausschließlich 
das in Klagenfurt sachlich zuständige Gericht als gemäß § 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichts-
stand. Abweichend von dieser Gerichtsstandsvereinbarung gilt Folgendes: (i) sofern es sich bei dem In-
vestor um einen Verbraucher im Sinne von § 1 Abs 1 des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes 
handelt, kann dieser nur an seinem Aufenthalts- oder Wohnort geklagt werden; (ii) bei Klagen eines Ver-
brauchers, der bei Erwerb der Nichtdividendenwerte in Österreich ansässig ist, bleibt der gegebene Ge-
richtsstand in Österreich auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach Erwerb seinen Wohnsitz ins 
Ausland verlegt; und (iii) Verbraucher im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. De-
zember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen können zusätzlich an ihrem Wohnsitz klagen und nur an ihrem Wohn-
sitz geklagt werden. 

§ 15 Teilunwirksamkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung 
zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich 
Rechnung trägt. 


